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1. Allgemeines 
 

1.1. Auftrag 
 

Gegenstand dieser Bewertung ist die Ermittlung des Verkehrswertes des Geschäftes TOP 
18 (B-LNR 57) sowie der PKW-Stellplätze TOP 45 (B-LNR 58) und 46 (B-LNR 59) auf der 
Liegenschaft EZ 790, Grundbuch 42146 Oberweis, mit der Liegenschaftsadresse 
Danzermühl 2a-d, 4663 Laakirchen. 

 
 

1.2. Auftraggeber 
 

Der Auftrag wurde erteilt durch das Bezirksgericht Gmunden. 
Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich mit Beschluss ON 6, vom 28.10.2025. 

 
 

1.3. Zweck 
 

Dieses Gutachten dient der Ermittlung des Verkehrswertes der Anteile B-LNr. 57, 58 und 
59 der Liegenschaft EZ 790, Grundbuch 42146 Oberweis im Verfahren 10 E 18/25b des 
Bezirksgerichtes Gmunden. 

 
 

1.4. Bewertungsstichtag 
 

Als Bewertungsstichtag wird der Tag der Befundaufnahme am 18.11.2025 festgelegt. 
 
 

1.5. Preisbasis 
 

Alle Preise sind angegeben in Euro und inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
 

1.6. Grundlage der Bewertung 
 

- Örtliche Besichtigung vom 18.11.2025 
(Anwesende Personen: Matthias Vogl LL.M. für die Kanzlei Haberl und Huber, der 
Verpflichtete Ratko Dzajic persönlich und dessen Gattin Sladjana Dzajic, SV Dr. 
Häupl) 

- Grundbuchsauszug vom 29.10.2025 
- Baupläne, Anfrage bei der Hausverwaltung 
- Einsichtnahme in die digitale Katastermappe samt Flächenwidmungsplan 

 
Verwendete Literatur: 
 Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 

Stabentheiner, Liegenschaftsbewertungsgesetz2 
Neuhofer, Das Oö. Baurecht5 
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Pabel, Oö. Baurecht 
ÖNORM B 1800, ÖNORM B 1802 

 
 
1.7. Haftung des Sachverständigen 

 
Der Sachverständige hat sämtliche zur Verfügung stehende Unterlagen eingehend 
geprüft. Er haftet jedoch nicht für deren Richtigkeit. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die technische Ausstattung des Objektes nicht geprüft wurde 
(Stromleitungen, Wasserleitungen, Heizungsleitungen, Abwasserleitungen usw.). Dies 
gilt ebenso für die Statik des Gebäudes. Die Bewertung basiert auf der Annahme, dass 
die technischen Einrichtungen des Objektes in Ordnung sind und die Liegenschaft frei von 
Kontaminierungen ist. 
 

 
 
 

2. Befund 
 
2.1. Liegenschaft 

 
Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um ein Wohn- und 
Geschäftsgebäude im süd-westlichen Randbereich des Ortszentrums Laakirchen in 
einem überwiegenden Wohngebiet.  
 
 
2.2. Eigentümer 

 
Die Eigentumsverhältnisse im Grundbuch stellen sich wie folgt dar: 
 

 
 



5 

 

 
 

2.3. Dingliche Rechte (Eintragungen im A2-Blatt) 
 

Gemäß dem vorliegenden Grundbuchsauszug (Beilage 2) scheint folgende Eintragung 
auf: 
 

 
 
 

2.4. Dingliche Lasten (Eintragungen im C-Blatt) 
 

Im C-Blatt der Liegenschaft EZ 790 betreffend der zu bewertenden Anteile scheinen 
folgende Lasten auf: 
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2.5. Grundstücksbeschreibung 
 
Das zu bewertende Objekt setzt sich zusammen aus den Anteilen B-LNR 57-59 auf der 
Liegenschaft unter der Adresse Danzermühl 2a-d, bebaut mit einem mehrgeschossigen 
Gebäude.  
 
 
2.5.1. Grundstücke 

 

 
 
 

2.5.2. Flächenwidmung und Bebauung 
 

Das Grundstück ist im Flächenwidmungsplan als Bauland / Kerngebiet ausgewiesen. 
 
 

2.5.3. Lage 
 

Die Liegenschaft befindet sich im Gemeindegebiet von Laakirchen, im südwestlichen 
Randbereich vom Ortszentrum. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten befinden sich 
ebenfalls im Ortszentrum von Laakirchen. Die Lage für Wohn- und Geschäftszwecke kann 
als gut bezeichnet werden. 
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2.5.4. Verkehrsverhältnisse 

 
Das Objekt liegt an einer lokalen Erschließungsstraße mit guter Zufahrtsmöglichkeit. Eine 
Haltestelle der öffentlichen Buslinie befindet sich in fußläufiger Entfernung und ist leicht 
erreichbar. Die nächstgelegene Autobahnanbindung ist in ca. 5 km Entfernung. 
Parkmöglichkeiten befinden sich direkt auf dem Grundstück auf den PKW-Stellplätzen im 
Freien. 
 
 
2.5.5. Maße, Form, Topographie 

 
Bei der Liegenschaft EZ 790, insgesamt betrachtet, handelt es sich um eine 2.939 m² 
große Fläche, welche eine unregelmäßige rechtecksähnliche Grundrissform aufweist. 
Das Grundstück ist eben und weist keine nennenswerten Höhenunterschiede auf. 

 
 

2.5.6. Ver- und Entsorgung 
 

Die Liegenschaft verfügt über Anschlüsse an folgende Ver- und Entsorgungsleitungen: 
 

- Strom 
- Wasser 
- Kanal 
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2.5.7. Gefahrenzonen, geogenes Risiko 
 

Die gegenständliche Liegenschaft liegt in keiner Gefahrenzone. 
 
Für die gegenständliche Liegenschaft ist keine geogene Risikozone ausgewiesen. 
2.5.8. Verdachtsfläche 

 
Der Einsichtnahme in den Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamtes 
(www.umweltbundesamt.at) ist zu entnehmen, dass das Grundstück nicht als 
Verdachtsfläche ausgewiesen ist. Das vorliegende Gutachten wird daher unter der 
Annahme erstellt, dass keine wertmindernden Bodenkontaminationen gegeben sind. 

 
 

2.6. Beschreibung der Baulichkeiten 
 

2.6.1. Beschreibung des Bewertungsobjektes 
 

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um das Geschäft 3, Top 18, situiert in 
Block A im südlichen Bereich des nördlichen Gebäudeblocks. 
Die Geschäftseinheiten sowie das Generationszentrum sind über eigenständige Zugänge 
vom westlich vorgelagerten Vorplatz aus erschlossen. 
Der Vorplatz ist mit Betonsteinen befestigt. Ein Sitzbereich mit Pultdachüberdachung ist 
vorhanden. Die Dachkonstruktion besteht aus verzinkten Stahlformrohren mit 
Blecheindeckung. 
Der Schankraum ist mit Fliesenboden ausgestattet. Die Wandflächen sind verputzt, die 
Decke in Trockenbauweise ausgeführt. 
Die befestigten Außenflächen umfassen PKW-Stellplätze in Rasengitterbauweise sowie 
asphaltierte Gehwege und Vorplätze. Die übrigen Grundstücksflächen sind als 
Grünflächen angelegt. 
 
 

2.6.2. Bau- und Erhaltungszustand 
 

Das Haus insgesamt befindet sich in einem guten Bau- und Erhaltungszustand.  
 
 

2.6.3. Baubewilligung, Abänderung gegenüber den behördlichen Einreichplänen 
 
Die Baubewilligung wurde mit Bescheid vom 21.10.1999 zu Zl 030-6/10-1999 erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umweltbundesamt.at/
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3. Bewertung 
 

3.1. Allgemeines 
 
Die Bewertung wird nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 
(LBG) erstellt. 
 
Im gegenständlichen Gutachten ist der Verkehrswert zu ermitteln. Der Verkehrswert ist 
jener Preis, der bei einer Veräußerung der Sache (Liegenschaft) üblicherweise im 
redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und 
andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Ermittlung außer 
Betracht zu bleiben. 

 
 

3.2. Bewertungsmethode 
 

Gemäß § 3 LBG sind für die Bewertung Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. Das Gesetz nennt hier insbesondere das 
Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. 
 
Das Vergleichswertverfahren dient primär der Bewertung unbebauter Grundstücke, kann 
aber auch dann herangezogen werden, wenn Objekte zu bewerten sind, für die es eine 
ausreichende Anzahl vergleichbarer Objekte gibt.  
 
Die Wertermittlung des Gebäudes erfolgt im Vergleichswertverfahren.  

 
 

3.2.1. Vergleichswertverfahren 
 
Das Vergleichswertverfahren dient primär der Bewertung unbebauter Grundstücke, kann 
aber auch dann herangezogen werden, wenn Objekte zu bewerten sind, für die es eine 
ausreichende Anzahl vergleichbarer Objekte gibt.  

 
Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich 
erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare 
Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend 
mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache 
und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch 
Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 
Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in 
zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. 
Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den 
Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder 
abzuwerten. Wenn sich während des Zeitraums zwischen Datum des Rechtsgeschäftes 
und Bewertungsstichtag keine nennenswerten Schwankungen ereigneten, kann eine 
zeitliche Anpassung unter Umständen unterbleiben (Stabentheiner, LBG², S 27 mH auf 
RV). 
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Wendet man das Vergleichswertverfahren bei Eigentumswohnungen an, ist wesentlich, 
dass auch tatsächlich vergleichbare bzw. weitgehend vergleichbare Objekte 
herangezogen werden. Dies ist im Wesentlichen nur dann gewährleistet, wenn 
Eigentumswohnungen aus derselben Anlage zum Vergleich herangezogen werden. Es 
würde zu starken Unschärfen führen, wenn man beliebige Verkäufe von 
Eigentumswohnungen beispielsweise in Attnang-Puchheim zum Vergleich heranziehen 
würde. 
 
Im konkreten Fall wurden in derselben Anlage in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag 
fünf Verkäufe getätigt, die sehr gut als Vergleichsgrundlage herangezogen werden 
können. 
 
Zunächst wurden die Rechtsgeschäfte einer zeitlichen Anpassung unterzogen und jene 
Preissteigerung, die aus dem Immobilienpreisspiegel abgeleitet werden kann, auch auf 
diese Rechtsgeschäfte umgelegt und dadurch eine Anpassung zum Bewertungsstichtag 
durchgeführt. Nachdem sich sämtliche Wohnungen in derselben Anlage befinden, ist es 
auch möglich und zulässig einen Vergleich mittels Hochrechnung über den Nutzwert 
durchzuführen, der eine innere Relation zwischen den Objekten direkt ermöglicht. Nimmt 
man die zeitlich angepassten Preise und führt die beschriebene Rechenoperation durch, 
ergibt sich für die zu bewertende Wohnung ein Wert von rund Euro 131.000,00. 

 
 

3.2.2. Bodenwert 
 

Die Auswertung der erhobenen Vergleichspreise weist eine Bandbreite von 225,00 €/m² 
bis 304,70 €/m² auf. 
Um gewisse Unschärfen nach oben und unten bestmöglich auszugleichen, wird ein 
Bodenwert im Bereich des arithmetischen Mittels von 260,50 €/m² zugrunde gelegt. 

 
 
3.3. Lasten 

 
Die Pfandrechte C-LNR 44a und C-LNR 45a werden bei der Bewertung nicht 
berücksichtigt. 

 
 
3.4. Verkehrswert 
 
Es wurde kein Wertermittlungsverfahren vorgegeben, der Sachverständige hat daher ein 
Verfahren auszuwählen, welches den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs 
entspricht. Der Verkehrswert wird im Vergleichspreisverfahren ermittelt. 
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Letztendlich errechnet sich der Verkehrswert des Gebäudes mit € 131.481,77, 
 
 

gerundet daher € 131.000,00. 
 
TOP 18 (B-LNR 57) Geschäft wird derzeit als Pizzeria genutzt. Um eine ähnliche 
Nutzung beibehalten zu können, sind jedenfalls Parkplätze erforderlich. Diese gibt es 
derzeit, in Form von TOP 45 und 46. Ich gehe davon aus, dass bei der 
Gesamtveräußerung von TOP 18, 45 und 46 gemeinsam, ein höherer Preis erzielt 
werden kann als bei einer Einzelveräußerung, da ein Geschäftslokal (genutzt als 
Gastrobetrieb) ohne Parkplatz schwer zu verkaufen ist. 
 
 
Nußdorf, am 19.02.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der allgemein beeidete und 
gerichtlich zertifizierte Sachverständige 
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Beilage 1 
 

 

  

Vergleichspreisberechnung

Jahr Objekt Anteile Kaufpreis KP / Anteil Aufvalorisiert

B-LNR 3 2021 Top 2, Wohnung 57/2170

B-LNR 35 2021 Top 36, PKW-Stellplatz 3/2170 114.000,00 € 1.900,00     €/Anteil 2.361,98     €/Anteil

B-LNR 84 2021 Top 16, Geschäft 84/2170

B-LNR 46 2021 Top 47, PKW-Stellplatz 3/2170

B-LNR 47 2021 Top 48, PKW-Stellplatz 3/2170 88.000,00   € 977,78        €/Anteil 1.215,52     €/Anteil

B-LNR 19 2019 Top 19, Geschäft 52/2170 55.000,00   € 1.057,69     €/Anteil 1.415,48     €/Anteil

Mittelwert 1.311,82     €/Anteil 1.664,33     €/Anteil

B-LNR 57 2025 Top 18, Geschäft 73/2170 121.495,81 €

B-LNR 58 2025 Top 45, PKW-Stellplatz 3/2170 4.992,98     €

B-LNR 59 2025 Top 46, PKW-Stellplatz 3/2170 4.992,98     €

131.481,77 €
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